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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.03.1990 

Geschäftszahl 

89/15/0006 

Rechtssatz 

Die Gleichartigkeit der in einem Schriftsatz gestellten Ansuchen und der begehrten Amtshandlungen bedeutet 
nicht, daß diese Amtshandlungen in einem inneren Zusammenhang stehen (Hinweis E 15.11.1984, 84/15/0136, 
0137). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1991, 251; 


